
Peter Conrad

Um diese „Bio-Problema-
tik“ erweiterte der Rhei-
nische Verband der Ei-

genjagdbesitzer und Jagdgenos-
senschaften (RVEJ) sein traditio-
nell ausgebuchtes und umfassen-
des Wildschadenseminar. Eine
seiner Besonderheiten und zu-
gleich Stärken liegt in der unter-
schiedlichen Interessenlage der
Teilnehmer, die aus Landwirten,
Jägern und Vertretern von Jagd-
genossenschaften sowie Kom-
munen bestehen. Seminarlei-
tung wie Referenten sind da-
durch automatisch zur Objekti-
vität angehalten und die Diskus-
sionen werden lebhafter. 

Die den Teilnehmern aus-
gehändigten Seminarunterlagen
entsprechen der Qualität der her-
vorragenden Veranstaltung. Eine
Teilnahme an Folge- oder Wie-
derholungsveranstaltungen kann

allen Betroffenen und Interes-
sierten uneingeschränkt empfoh-
len werden. Die folgenden Aus-
führungen sind kein umfassender
Bericht, sondern geben ausge-
wählte Aspekte der einzelnen Re-
ferate wieder. 

Den traditionellen Teil des
Seminars „Rechtliche Grundla-
gen des Wildschadenersatzes“
bestritt Rechtsanwalt Ralf Mül-
ler-Schallenberg, Leverkusen:

1. Landwirte sollten mindes-
tens einmal im Monat ihre Äcker
kontrollieren und spätestens eine
Woche danach festgestellte Schä-
den bei der zuständigen Ge-
meinde anmelden. Auch sonst
werden bei der Geltendmachung
von Schäden noch immer viele
Formfehler gemacht, mit der Fol-
ge, dass jeglicher Anspruch auf
Schadenersatz erlischt.

2. Auch wenn die Untere Jagd-
behörde die Schätzer bestellt,
haftet bei Fehlern der Schätzer

die Gemeinde (Urteil des Land-
gerichtes Köln vom 11. Juni 2002
– 15 O 268/01). Sie haftet zum Bei-
spiel auch, wenn sie einen ande-
ren als den amtlich bestellten
Schätzer hinzuzieht.

3. Nach einigen widersprüchli-
chen Urteilen zur Rückforderung
von Pauschalen (häufig zur Ab-
geltung von Waldwildschäden
vereinbart) und nach Wegfall des
Gesetzes über Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen (heute in
den §§ 307 folgende, BGB, gere-
gelt) sollte darauf geachtet wer-
den, dass dem Pächter der Nach-
weis nicht abgeschnitten wird, der
tatsächliche Schaden sei geringer
als die Pauschale. Im Gegensatz
zur Wildschadenspauschale ist
eine Wildschadensverhütungs-
pauschale kein Schadenersatz.

4. Nur der Geschädigte hat die
Wahl, entweder Natural- oder
Geldersatz zu fordern; er hat – bei
Berücksichtigung der Wirtschaft-

lichkeit – auch die Wahl des
Verfahrens zur Reparatur einer
Wiese.

5. Elektrozäune oder Abdeck-
folien sind kein fester Bestandteil
eines Grundstücks und müssen
daher bei Beschädigungen durch
Wild nicht ersetzt  werden.

6. Mitverschulden kann zur
Schadensminderung führen. Bei-
spiel: Einpflügen von Boden-
früchten (Rüben, Kartoffeln)
oder das Unterpflügen von ab-
gehäckseltem, nicht eingeernte-
tem Mais mit nachfolgender Ge-
treideaussaat (LG Schwerin in ei-
nem Urteil vom 8. 11. – 02 6 S
269/01).

7. Wenn der feldmäßige Anbau
in einem größeren Gebiet derart
in den Vordergrund tritt, dass der
gartenmäßige Anbau kaum noch
eine Rolle spielt, ist Spargel ein
Feldgewächs. Er ist kein hoch-
wertiges Handelsgewächs im Sin-
ne des § 32 Abs. 1 BJagdG (BGH
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Noch liegen kaum Erfahrungen oder Urteile zu Wildschäden vor, die beim 
Anbau von Mais für Biogasanlagen und bei biologisch angebauten 
Feldfrüchten auftreten. Die  Schadensfälle nehmen jedoch ständig zu
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vom 22. 7. 04 – III ZR 359/03).
8. Wegen der offenen Frage

der Höhe des Wildschadener-
satzes für Mais, der in Biogasan-
lagen verwendet werden soll, em-
pfiehlt der Referent, in künftige
Jagdpachtverträge Regelungen
darüber aufzunehmen. Er denkt
dabei etwa an ein Sonderkündi-
gungsrecht bei starker Zunahme
der mit Biomais bebauten Flä-
chen, an die Beteiligung der Jagd-
genossenschaft an der Ersatz-
pflicht für Schäden oder auch an
die Vereinbarung, Schussschnei-
sen in die oft großen Schläge le-
gen zu dürfen.

Dipl.-Ing. agr. Andreas Na-
gelschmitz behandelte das The-
ma „Wildschadenersatz für
Schwarzwildschäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen, insbeson-
dere Dauergrünland“. Die von
den Landwirtschaftskammern
herausgegebenen Richtsätze
können nicht in allen Fällen oh-

ne weiteres 1:1 angewendet, son-
dern müssen nach Lage des
Einzelfalls modifiziert werden.
Sie enthalten für Ackerfrüchte
(Marktprodukte) – gestaffelt nach
Ertragsstufen – die pro Hektar an-
fallenden Erntemengen, die Prei-
se für Hauptfrucht (z.B. Weizen)
und Nebenfrucht (Stroh) und die
Angabe, was für einen zerstörten
Quadratmeter zu ersetzen ist.

Bei Futterpflanzen ist in glei-
cher Weise Menge und Preis et-
wa für Futterrüben oder Kleegras
angegeben. Die Richtsätze für
den Aufwuchs auf Dauergrün-
land hängen davon ab, wie oft die
Flächen im Jahr durch Bewei-
dung oder Mahd genutzt werden.
Die Gesamtjahresentschädigung
pro Quadratmeter  Aufwuchs
liegt zwischen drei und 14 Cent.
Die Wiederherstellung von zer-
störten Grasnarben kostet bei ra-
tionellem Maschineneinsatz zwi-
schen zwei bis drei Cent, bei klei-
neren Flächen drei bis sechs Cent
pro Quadratmeter. Bei schwieri-
gen Bedingungen (Hanglage, ho-
her Steinanteil) ist der Arbeits-
aufwand nach Stunden zu be-
rechnen. Hier liefern die Erfah-
rungssätze der Maschinenringe
brauchbare Angaben. Einzelauf-
brüche sollten möglichst bald
nach den Eintreten von Hand zu-
gemacht und festgetreten wer-
den. Als Obergrenze für den Ge-
samtschaden auf Dauergrünland
gilt aus Faustzahl in der Regel ein
Betrag von 1 000 Euro pro Hek-
tar.

In den Richtsätzen ist die
Umsatzsteuer enthalten. Nur
fünf bis zehn Prozent der land-
wirtschaftlichen Betriebe votie-
ren für Regelbesteuerung; sie ha-
ben bei Wildschaden keinen An-
spruch auf Umsatzsteuer. Die
Preise in den Richtsätzen sind
Preise „in der Ernte“; sie enthal-
ten zu Recht keinen Aufwand für
Lagerung oder Abpacken, weil
darauf beim Wildschadenersatz

schließlich kein Anspruch be-
steht. Bei Futterpflanzen gilt
grundsätzlich, dass in Folge von
Wildschäden fehlendes Futter
durch das gleiche Futter ersetzt
werden soll; nur wenn beispiels-
weise kein Silomais zugekauft
werden kann, darf anderes Futter
verwendet und sein Preis gegen-
gerechnet werden.

Da ausgefallenes Getreide
später aufläuft und bei der Folge-
frucht Raps ohnehin abgespritzt
werden muss, kann nach Schäden
in Getreide durch Sauen für das
Abspritzen auf geschädigten
Flächen kein zusätzlicher An-
spruch geltend gemacht werden.

Dipl.-Ing. agr. Thomas Rieger
referierte über „Wildschäden an
Maisflächen, schwerpunktmäßig
Maisflächen für Biogasgewin-
nung“. Die bisherigen Verträge
zwischen Landwirten und Betrei-
bern von Biogasanlagen sehen
bei Erträgen von 40 bis 60 Dezi-
tonnen pro Hektar einen Preis
zwischen 17 und 20 Euro pro De-
zitonne vor. Mais für Biogasanla-
gen ist bisher kein marktgängiges
Produkt. Es ist fraglich, ob im Fal-
le von Ertragsausfällen infolge
Wildschaden auch der entgange-
ne Gewinn bei der Biogasher-
stellung zu ersetzen ist (siehe
auch Thema Biogasanlagen in der
kommenden September-Aus-
gabe der DJZ). 

Ein Urteil des Landgerichtes
Freiburg vom 11. 5. 1999 – 7 S
147/98 – hat einem Winzer den
Verlust in Folge geringerer Ab-
füllmenge beim Wein zugespro-
chen. (Anmerkung der Redakti-
on: In aller Regel ist es nicht mög-
lich, Wein einer bestimmten La-
ge und eines bestimmten Jahr-
gangs zuzukaufen. Deshalb ist ei-
ne Anwendung des Urteils auf
Biomais nicht angebracht)

Für Mais, der in Biogasanla-
gen verwendet werden soll, liegt
der Preis für den Käufer ab Feld
zwischen 752 bis 1 113 Euro pro
Hektar. Ausdrücklich wurde dar-
auf hingewiesen, dass in man-
chen Fällen deutlich höhere Er-
satzleistungen gefordert wurden,
die nicht belegbar seien. Es spie-
le, so der Referent, keine Rolle,

ob Landwirt und Biogaserzeuger
identisch seien. In aller Regel
könne fehlender Mais zugekauft
werden. Nur wenn das nicht mög-
lich sei, käme eine Verrechnung
von Ersatzmaterial, etwa Weizen,
in Frage.

Dr. Karl Kempkens von der
Landwirtschaftskammer Nord-
rhein-Westfalen referierte über
„Wildschadenersatz an Biopro-
dukten“. Ihre Erzeugung ist teu-
rer als die von Marktfrüchten
bzw. Futtermitteln in der tradi-
tionellen Landwirtschaft. Die Er-
träge sind geringer, die Preise pro
Einheit aber höher. Deshalb sind
die üblichen Richtsätze nicht an-
wendbar. Die höheren Erzeu-
gungskosten resultieren aus dem
teueren Bio-Saatgut und dem
Zwang zu vielseitiger Fruchtfol-
ge. Die geringeren Erträge gehen
auf den Verzicht von Pflanzen-
schutzmitteln und Mineraldüng-
ung sowie auf die Nutzung von
Gentechnik zurück. Als Beispiel
sei genannt, dass man auf den
Hektar mit durchschnittlich 350
Dezitonnen Kartoffeln bei her-
kömmlichen, aber nur mit 150 bei
Bioanbau rechnen kann. 

Während der Umstellung ei-
nes Betriebes auf ökologischen
Landbau (mehrere Jahre) entste-
hen zwar schon die hohen Kos-
ten, die Erzeugnisse dürfen aber
noch nicht als Bioprodukte ver-
kauft werden. Da die Wildscha-
denschätzer weder mit den Wer-
ten der Richtsätze arbeiten kön-
nen, noch hinreichend Erfahrung
mit Bioprodukten haben, sollte
bei einem Streitfall rechtzeitig ein
Beweissicherungsverfahren be-
antragt werden.

Der Gesamtumsatz im Be-
reich Biolandwirtschaft liegt bei
steigender Tendenz zur Zeit bei
vier Milliarden Euro pro Jahr.
Vier Prozent der landwirtschaftli-
chen Betriebe mit 4,8 Prozent der
landwirtschaftlich genutzten
Fläche betreiben derzeit biologi-
schen Anbau. Große Einkaufs-
ketten beginnen, sich auf Bioer-
zeugnisse umzustellen. Auch das
inzwischen bundeseinheitliche
Biosiegel wird zur Steigerung des
biologischen Anbaus führen.
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Bei Wildschäden an biologisch an-
gebautem Getreide sind die übli-
chen Richtsätze nicht anwendbar.
Hier gilt es, rechtzeitig ein Beweis-
sicherungsverfahren einzuleiten.
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